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Das Regierungspräsidium Karlsruhe erlässt folgenden 
 

Planfeststellungsbeschluss: 
 

A. Verfügender Teil 
 

I. Feststellung des Plans 
 

Der Plan der Abteilung Straßenbau des Regierungsprä sidiums Karlsruhe zum 

Bau von Rettungswegen aus dem Tunnel Gernsbach im Z uge der B 462, 

Gemarkung Gernsbach wird festgestellt. 

 

Der festgestellte Plan erstreckt sich u.a. auch auf  folgende Maßnahmen: 

 

Bau von vier Rettungstreppenhäusern auf der Gemarku ng Gernsbach 

einschließlich Querstollen mit Anschluss an den Str aßentunnel: 
 
- Notausgang NA 1 bei Tunnel-km 0+463,44 mit dazugehörigem 

Rettungstreppenhaus RTH 1 „Obertsroter Landstraße“ auf dem Flurstück 8366 

- Notausgang NA 2 bei Tunnel-km 0+759,965 mit dazugehörigem 

Rettungstreppenhaus RTH 2 „Am Kurpark“ auf dem Flurstück 3505 

- Notausgang NA 4 bei Tunnel-km 1+330,00 mit dazugehörigem 

Rettungstreppenhaus RTH 4 „Am Blumenweg“ auf dem Flurstück 3077/27 

- Notausgang NA 5 bei Tunnel-km 1+630,00 mit dazugehörigem 

Rettungstreppenhaus RTH 5 „Am Bahnhof“ auf dem Flurstück 3505/12 

 

einschließlich naturschutzrechtlicher und landschaftspflegerischer Kompensations-

maßnahmen. 

 

 

II. Planunterlagen 
 

Der festgestellte Plan umfasst 2 Ordner. Änderungen und Ergänzungen der Plan-

unterlagen, die während des Verfahrens vorgenommen wurden, sind eingearbeitet 

und Bestandteil des festgestellten Plans. Die Änderungen und Ergänzungen 

ersetzen, soweit nichts anderes geregelt ist, die ursprünglich eingereichten Plan-
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unterlagen. Die Festsetzungen dieses Beschlusses gehen den Angaben und zeich-

nerischen Darstellungen in den Planunterlagen vor, soweit sie davon abweichende 

Regelungen beinhalten. 

 

 

Die festgestellten Planunterlagen umfassen im Einzelnen: 
 

Unterlage  Bezeichnung  Maßstab  Datum 

1 Erläuterungsbericht  20.06.2013 

2 Übersichtskarte 1:25.000  

3.1 Übersichtslageplan Varianten 

Blatt 1 Rettungstreppenhäuser 1 und 2 
Obertsroter Landstraße und Am Kurpark 

Blatt 2 Rettungstreppenhäuser 4 und 5 
Am Blumenweg und Am Bahnhof 

 

1:1.000 
 

1:1.000 

 

20.06.2013 

 

20.06.2013 

3.2 Übersichtslageplan 

Blatt 1 Rettungstreppenhäuser 1 und 2 
Obertsroter Landstraße und Am Kurpark 

Blatt 2 Rettungstreppenhäuser 4 und 5 
Am Blumenweg und Am Bahnhof 

 

1:1.000 

 

1:1.000 

 

20.06.2013 

 

20.06.2013 

4 Übersichtshöhenplan 

Blatt 1 Rettungstreppenhäuser 1 und 2 
Obertsroter Landstraße und Am Kurpark 

Blatt 2 Rettungstreppenhäuser 4 und 5 
Am Blumenweg und Am Bahnhof 

 

1:1.000 

 

1:1.000 

 

20.06.2013 

 

20.06.2013 

5 Detaillagepläne 

Blatt 1 Rettungstreppenhaus 1 Obertsroter 
Landstraße 

Blatt 2 Rettungstreppenhaus 2 Am Kurpark 

- nicht festgestellt -  

Blatt 2a Rettungstreppenhaus 2 Am Kurpark 

Blatt 3 Rettungstreppenhaus 4 Am Blumenweg 

Blatt 3a Parkplatz „Am Blumenweg“ im Bauzu-
stand    - nicht festgestellt -  

Blatt 3b Parkplatz „Am Blumenweg“ im Bauzu-
stand    - nicht festgestellt -  

Blatt 4 Rettungstreppenhaus 5 Am Bahnhof 

 

1:200 

 

1:200 

 

1:200 

1:200 

1:200 
 

1:200 
 

1:200 

 

20.06.2013 

 

20.06.2013 

 

Juli 2014 

20.06.2013 

09.07.2014 
 

09.07.2014 
 

20.06.2013 

9.1 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Blatt 1 Rettungstreppenhaus 1 Obertsroter 
Landstraße 

Blatt 2 Rettungstreppenhaus 2 Am Kurpark 

Blatt 3 Rettungstreppenhaus 4 Am Blumenweg 

 

1:100 

 

1:100 

1:100 

 

20.06.2013 

 

20.06.2013 

20.06.2013 
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Unterlage  Bezeichnung  Maßstab  Datum 

Blatt 4 Rettungstreppenhaus 5 Am Bahnhof 

Blatt 5 Maßnahme E 1 

1:100 

o. M. 

20.06.2013 

20.06.2013 

9.2 Maßnahmenblätter  20.06.2013 

9.3 Gegenüberstellung der Eingriffe und der 
geplanten Maßnahmen 

 20.06.2013 

10.1 Grunderwerbspläne 

Blatt 1 Rettungstreppenhäuser 1 und 2 
Obertsroter Landstraße und Am Kurpark 

Blatt 2 Rettungstreppenhäuser 4 und 5 
Am Blumenweg und Am Bahnhof 

- nicht festgestellt -  

Blatt 2a Rettungstreppenhäuser 4 und 5 
Am Blumenweg und Am Bahnhof 

 

1:1.000 

 

1:1.000 

 
 

1:1.000 

 

20.06.2013 

 

20.06.2013 

 
 

19.03.2014 

  10.2a Grunderwerbsverzeichnis  19.03.2014 

10.3 Verzeichnis der betroffenen Flurstücke und 
Gebäude zur Beweissicherung und 
messtechnischen Untersuchung 

 20.06.2013 

11 Regelungsverzeichnis  20.06.2013 

14 Regelquerschnitte 

Blatt 1 Vorplatz Rettungstreppenhaus 2 Am 
Kurpark 

Blatt 2 Vorplatz Rettungstreppenhaus 5 Am 
Bahnhof 

 

1:50 

 

1:50 

 

20.06.2013 

 

20.06.2013 

15.1 Bauwerksplan  - nicht festgestellt -  

Blatt 1 Rettungstreppenhaus 1 Obertsroter 
Landstraße 

 

1:250,50 

 

20.06.2013 

15.2 Bauwerkspläne  - nicht festgestellt -  

Blatt 1 Rettungstreppenhaus 2 Am Kurpark 

Blatt 2 Endzustand Rettungstreppenhaus 2 Am 
Kurpark 

 

1:250,100,50 

1:50 

 

20.06.2013 

20.06.2013 

15.3 Bauwerksplan  - nicht festgestellt -  

Blatt 1 Rettungstreppenhaus 4 Am Blumenweg 

 

1:250,100,50 

 

20.06.2013 

15.4 Bauwerkspläne  - nicht festgestellt -  

Blatt 1 Rettungstreppenhaus 5 Am Bahnhof 

Blatt 2 Endzustand Rettungstreppenhaus 5 Am 
Bahnhof 

 

1:250,100,50 

1:50 

 

20.06.2013 

20.06.2013 

19.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan inklusive 
umweltfachlicher Standortsuche/-begründung 

 20.06.2013 

19.2 Bestands- und Konfliktplan 

Blatt 1  

Blatt 2  

 

1:500 

1:500 

 

20.06.2013 

20.06.2013 
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III. Andere öffentlich-rechtliche Gestattungen 
 

Alle sonstigen für die Durchführung des Vorhabens erforderlichen öffentlich-

rechtlichen Gestattungen werden durch die Planfeststellung ersetzt. 

 

Bei Eingriffen ins Grundwasser sind folgende Auflagen einzuhalten: 

1. Beginn und Ende der Grundwasserhaltung sind dem Landratsamt Rastatt recht-

zeitig anzuzeigen. Für das Einbringen der Rückverankerung und des Spritzbetons 

dürfen nur Stoffe Verwendung finden, die eine schädliche Veränderung des Grund-

wassers ausschließen. Eine Sammelgrube für Überschusssuspension muss so 

ausgebildet werden, dass das eingebrachte Wasser nicht versickern oder in 

schädigender Weise abfließen kann. Alle Baustellenabfälle einschließlich Beton-

resten und Baugrubenaushub sind regelgerecht zu entsorgen. Auf die vorhandenen 

Vorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird ausdrücklich 

hingewiesen. 

 

2. Die Einleitung von Oberflächenwasser, Abwasser oder Grundwasser ins Kanal-

netz der Stadt Gernsbach darf nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt Gernsbach 

erfolgen. Einleitungen in einen Vorfluter sind im Einvernehmen mit der zuständigen 

Wasserbehörde vorzunehmen.   

 

IV. Nebenbestimmungen 
 

1. Ziff. 24 bis 27 des Regelungsverzeichnisses (Unterlage 11) werden durch nach-

folgende Maßgaben ersetzt: 

2. Die Zufahrt zum Parkplatz von der Hebelstraße aus im Bereich des Rettungs-

treppenhauses Nr.4 muss ununterbrochen mit einer Mindestdurchfahrtsbreite 

von 5,50 m geöffnet bleiben. Der Bauzaun um die oberirdische Baustelle muss 

so gestellt werden, dass dies gewährleistet ist. Er ist für die Dauer der Bauzeit 

fest zu installieren (kein beweglicher Bauzaun). Der Grünaufwuchs vor dem 

Hotel ist auf Kosten des Baulastträgers zu beseitigen und auf dem Reststreifen 

provisorische Parkplätze auszuweisen.  

3. Fl. St. Nr. 3077/26 wird auf seiner Oberfläche und in der Tiefe weder dauernd 

noch vorübergehend in Anspruch genommen. Soweit Plan 5.3 eine vorüber-

gehende Inanspruchnahme zur Anpassung an den neuen Bestand enthält, 

findet diese nur dann statt, wenn der Grundeigentümer sein Einverständnis 
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erklärt. Entgegen den Detailplänen (Unterlage 15.3, Bl. 1) dürfen die Anker nicht 

auf Fl. St. Nr. 3077/26 vorgetrieben werden.  

4. Ruhestörender Lärm, der den Hotelbetrieb beinträchtigen kann, ist soweit 

bautechnisch möglich zwischen 17 Uhr und 7 Uhr zu unterlassen. Sprengungen, 

die zu merklichen Erschütterungen der Gebäude führen können, sind den Be-

wohnern und Eigentümern mindestens 4 Stunden vorher anzukündigen.  

5. Der Baulastträger übernimmt die Kosten für mindestens drei Hinweisschilder auf 

den Supermarkt in einer von der Gottlieb-Klumpp-Straße bzw. dem Hebelweg 

aus leicht sichtbaren Größe. Die genaue Ausführung ist zwischen Baulastträger 

und Betreiber abzustimmen.  

6. Für die Dauer der Baumaßnahme wird der Blumenweg von der Einmündung 

Hebelstraße entlang der Baustelle gesperrt. Die Gemeinde richtet für den Fuß-

gänger und Radverkehr eine Umleitungsbeschilderung ein. Die Kosten der Maß-

nahme trägt die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträger der Baumaß-

nahme.  

7. Der Zugang zu den Rettungstreppenhäusern für Rettungsdienste muss gewalt-

frei erfolgen können. Die Einzelheiten sind mit der zuständigen Brandschutz-

dienststelle abzustimmen. Der Funkverkehr muss auch innerhalb der Treppen-

häuser funktionieren. Die Installation entsprechender Technik muss im Einver-

nehmen mit der Feuerwehr erfolgen. Die Alarm- und Gefahrenabwehrplanung 

ist vor Baufertigstellung der Feuerwehr zur Prüfung vorzulegen.  

8. In einem geotechnischen Gutachten ist zu untersuchen, welche Auswirkungen 

die Erstellung der Bauwerke im Fels auf die Betriebsanlagen und den Betrieb 

der Eisenbahn hat. Das Gutachten ist der Landeseisenbahnaufsicht rechtzeitig 

vor Beginn der Bauarbeiten vorzulegen. Sofern sich Bauwerke, Bauzustände 

oder Baubehelfe auf Bahnbetriebsanlagen auswirken können, ist die Stand-

sicherheit und Gefahrlosigkeit für den Bahnbetrieb nachzuweisen. Andernfalls 

kann die Landeseisenbahnaufsicht den Baubetrieb einstellen. Im Bereich der 

Bahnübergänge ist darauf zu achten, dass die Funktion der Bahnübergänge 

durch Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt wird.  

9. Für Sprengungen mit Auswirkungen auf die Bahnbetriebsanlagen ist eine auf 

den Bahnbetrieb bezogene Arbeitsanweisung auszustellen und der AVG vor-

zulegen. Die vorzunehmenden Arbeiten sind mit der AVG abzustimmen. Vor 

Wiederaufnahme des Bahnbetriebes sind die Gleisanlagen in Abstimmung mit 

der AVG zu überprüfen 

 
Alle in diesem Planfeststellungsbeschluss ausdrücklich erwähnten oder in der Nie-

derschrift zum Erörterungstermin protokollierten Zusagen des Vorhabenträgers 
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sowie seine weiteren der Planfeststellungsbehörde im Rahmen dieses Planfest-

stellungsverfahrens zugeleiteten schriftlichen Zusagen, die in der Verfahrensakte 

enthalten sind, werden hiermit für verbindlich erklärt, auch wenn sie nicht ihren aus-

drücklichen Niederschlag in einer Maßgabe oder Nebenbestimmung gefunden 

haben. Sie sind Bestandteil dieses Beschlusses und gehen in Zweifels- und Kon-

fliktfällen anderen Planaussagen der festgestellten Unterlagen vor. 

 

 

V. Entscheidung über Einwendungen und Anträge 
 

Die im Planfeststellungsverfahren gestellten Anträge und vorgebrachten Einwen-

dungen werden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht in dieser Entscheidung Rech-

nung getragen oder entsprochen wurde bzw. sie nicht ohnehin im Laufe des Ver-

fahrens wieder zurückgenommen wurden oder sich erledigt haben. Die Behandlung 

der Einwendungen und der Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher 

Belange sowie von Privaten wird im begründenden Teil unter B. dargestellt. 
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B. Begründender Teil 

 
I. Vorhaben und Verfahrensablauf 
 
1. Erläuterung des Vorhabens 

 

1.1 Ausgangslage 
Im Verlauf der B 462 wird die Stadt Gernsbach durch einen 1997 in Betrieb ge-

nommenen Tunnel unterfahren. Seine Länge beträgt 1572 m. Er besitzt nur einen 

Notausgang bei km 1+062. Nach mehreren schweren Bränden in Tunneln in 

Europa wurde die „Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßen-

tunneln“ RABT 2006 neu gefasst. Danach darf die Entfernung zwischen Flucht-

wegen höchstens 300 m betragen, nicht aber wie hier ca. 670 bzw. 857 m. Daher 

ist der Bau weiterer Fluchtwege einschließlich Rettungstreppenhäusern zwingend 

erforderlich. 

 

1.2 Geplanter Zustand 

Der Plan sieht vor, sowohl südlich als auch nördlich des vorhandenen Fluchtweges 

jeweils 2 Rettungswege zusätzlich vorzusehen, um die vorgeschriebenen Mindest-

abstände einhalten zu können. Die Notausgänge mit Rettungstreppenhäusern 

südlich des vorhandenen Fluchtweges sind mit 1 und 2, das bestehende mit Nr. 3 

und die nördlich davon gelegenen mit 4 und 5 beziffert.  

 

2. Verfahrensablauf 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe - Abteilung 4 - beantragte als zuständige 

Straßenbaubehörde mit Schreiben vom 11.09.2013 die Durchführung eines Plan-

feststellungsverfahrens für das Vorhaben.  

 

Mit Verfügung vom 30.09.2013 leitete das Regierungspräsidium Karlsruhe als 

Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde das Planfeststellungsverfahren ein. Die 

Planunterlagen lagen vom 22.10.2013 bis einschließlich 21.11.2013 während der 

gesamten Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme im Rathaus der Stadt 

Gernsbach aus. Die Auslegung war zuvor am 10.10.2013 ortsüblich im „Gerns-

bacher Stadtanzeiger“ bekannt gemacht worden. Die betroffenen Grundstücks-

eigentümer ohne Wohnsitz in Gernsbach wurden durch Schreiben der Stadt Gerns-

bach gesondert über die Auslegung informiert. Die Einwendungsfrist, innerhalb der 
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Einwendungen gegen das Vorhaben vorgebracht werden konnten, endete mit dem 

05.12.2013. 

 

Die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen sowie die gegen den Plan erhobenen 

Einwendungen und die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden 

erörtert, soweit dies von den anwesenden Einwendern und Vertretern der in ihrem 

Aufgabenbereich berührten Behörden sowie des Vorhabenträgers gewünscht 

wurde. Der wesentliche Inhalt und die Ergebnisse des Erörterungstermins sind in 

der Niederschrift über die Erörterungsverhandlung, die sich in der Verfahrensakte 

befindet, festgehalten. 

 

 

II. Verfahrensrechtliche Bewertung 
 

Gemäß § 17 Satz 1 FStrG dürfen Bundesfernstraßen grundsätzlich nur gebaut oder 

geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Daher war für das vor-

liegende Straßenbauprojekt ein Planfeststellungsverfahren mit Beschluss erforder-

lich.  

Die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Karlsruhe als Anhörungs- und Plan-

feststellungsbehörde für das Planfeststellungsverfahren folgt aus § 17b Abs. 1 Nr. 

6, § 22 Abs. 4 FStrG i. V. m. § 4 Abs. 1 der Verordnung über Zuständigkeiten nach 

dem Bundesfernstraßengesetz und dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (FStrGZuVO). 

 

Das Verfahren wurde von der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde unter Be-

achtung der relevanten Verfahrensvorschriften durchgeführt ( §§ 17 ff. FStrG, §§ 72 

ff. LVwVfG). Dies gilt insbesondere auch, soweit es nach der Offenlage des Plans 

noch zu Planänderungen gekommen ist. Die hiervon betroffenen Grundstücks-

eigentümer wurden hierzu nochmals entsprechend der Vorgaben des § 73 Abs. 8 

Satz 1 LVwVfG angehört. 

 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens in Bezug auf alle 

von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt, und es werden alle öffentlich-

rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den 

Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt (§ 75 Abs. 1 LVwVfG). Die fernstraßen-

rechtliche Planfeststellung macht grundsätzlich alle anderen behördlichen Ent-

scheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, 

Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen entbehrlich (§ 

75 Abs. 1 Satz 1 LVwVfG). 
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III. Entscheidung über die Durchführung einer Umwel tverträg-
lichkeitsprüfung 
 

Nach Prüfung der vom Vorhabenträger vorgelegten Antragsunterlagen unter Be-

rücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien kam die Planfest-

stellungsbehörde zu der Einschätzung, dass das Vorhaben keine erheblichen nach-

teiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen 

wären. 

 

Maßgeblich für diese Einschätzung war insbesondere, dass es sich um die verhält-

nismäßig geringe Maßnahme handelt, die zudem vollkommen in einem überplanten 

und weitgehend bereits versiegelten Gebiet liegt und den Festsetzungen anderer 

Pläne wie Regionalpläne und Bebauungspläne nicht widerspricht.  

Daher stellte das Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.05.2014 gemäß § 3a 

UVPG fest, dass für das Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  

 

IV. Alternativenprüfung 
 

In Bezug auf die genaue örtliche Lage der Rettungstreppenhäuser wurden ver-

schiedene Standorte erwogen (siehe S. 9 ff. des Erläuterungsberichts). Die 

Varianten wurden insbesondere mit den betroffenen Behörden und den Grund-

stückseigentümern diskutiert. Bei den Rettungstreppenhäusern 1, 2 und 5 gab es 

keine Alternativvorschläge von Verfahrensbeteiligten zu den vom Vorhabenträger 

bevorzugten Varianten.  

Was den Standort des Rettungstreppenhauses Nr. 4 betrifft, hat ein betroffener 

Einwender sich gegen den gewählten Standort „Am Blumenweg“ ausgesprochen 

und den Standort am AOK Gebäude vorgeschlagen. Die Überlegungen des Vor-

habenträgers zur Wahl des Standortes sind im Erläuterungsbericht unter Ziff. 3.2.4, 

ab S. 18 niedergelegt. Der Standort schied aber aus sicherheitstechnischen und 

finanziellen Gründen aus. Da die Fluchtstollen im Tunnel nicht weiter als 300 m 

auseinanderliegen dürfen, wäre die Fluchttüre im Tunnel und das Treppenhaus auf 

dem AOK-Grundstück nur über einen 55 m langen Fluchttunnel zu verbinden ge-

wesen. Das würde aber bedeuten, dass Menschen, die vor einem Brand oder 

sonstigen Unglück im Tunnel fliehen wollen, einen Fluchtstollen vorfänden, dessen 

Ende sie nicht absehen können und der dann in ein Treppenhaus ohne Tageslicht 

mündet. Im Zweifel wäre damit zu rechnen, dass die Personen dann den 
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Fluchtstollen nicht nutzen und wieder in den Tunnel zurückkehren. Außerdem wäre 

diese Lösung um ein Vielfaches teurer als die gewählte Lösung, da für die Her-

stellung erst das vorhandene Gebäude abgerissen werden müsste und die Kosten 

für den langen Rettungsstollen noch hinzukämen. Weitere Argumente sind bei der 

Abwägung der Einwendungen zu finden.  

 
V. Erforderlichkeit und Planrechtfertigung 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 FStrG haben die Träger der Straßenbaulast nach ihrer 

Leistungsfähigkeit die Bundesfernstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbe-

dürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu 

verbessern. Nach § 4 Satz 1 FStrG haben die Straßenbaulastträger ferner dafür 

einzustehen, dass ihre Bauten allen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung 

genügen. Die Anforderungen der Sicherheit ergeben sich hierbei aus den fachge-

setzlichen Bestimmungen für den Bau von Bundesfernstraßen sowie den aner-

kannten Regeln der Technik. Auf Grund des § 4 FStrG können für den Bereich der 

Bundesfernstraßen auch eigene technische Bestimmungen eingeführt werden. 

Hierzu gehören auch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung am 27.04.2006 mit allgemeinem Rundschreiben eingeführten „Richtlinien 

für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln" (RABT), die eine Richtlinie 

der EU (2004/54/EG) umsetzen. In 6.1.3 ist vorgeschrieben, dass der Maximalab-

stand zwischen 2 Fluchtwegen nicht mehr als 300 m betragen darf.  

 

VI. Einzelheiten der Planung 
 

Für das Rettungstreppenhaus 2 „Am Kurpark“ ist vorgesehen, das Fl. St. Nr. 3505 

Gemarkung Gernsbach teilweise zu erwerben, teilweise vorübergehend in An-

spruch zu nehmen und teilweise dauerhaft zu beschränken. Außerdem kann das 

Rettungstreppenhaus nur gebaut werden, wenn eine dort liegende Abwasserleitung 

für die Häuser Scheuerner Str. 2a und 4 verlegt wird. Diese Abwasserleitung gehört 

aber weder der Stadt noch hat sie der Grundeigentümer (derzeit die Deutsche 

Bahn) dort hineingelegt. Sie dient den genannten Wohnhäusern in der Nähe, ist 

aber grundbuchrechtlich oder über eine öffentlich-rechtliche Baulast nicht abge-

sichert. Die ursprünglich eingereichte Planung sah in Unterlage 5.2 vor, die Ab-

wasserleitung mit einer Hebeanlage zu versehen und an Ort und Stelle an die 

städtische Kanalisation anzuschließen. Das hätte bedeutet, dass der Baulastträger 

in Zukunft eine Hebeanlage betreiben, warten und reparieren muss, die nichts mit 

der Unterhaltung von Straßen zu tun hat und daher nicht in seine Zuständigkeit fällt. 
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Der Baulastträger hat auch einen anderen Träger für die Kanalisation gesucht. Die 

Stadt Gernsbach hat sich aber geweigert, das verlegte Abwasserrohr und die 

Hebeanlage zu übernehmen.  

Daher wurde auf Veranlassung der Planfeststellungsbehörde eine Umplanung 

vorgenommen, die nun in Deckblatt 5.2a vorsieht, dass der Kanal so verlegt wird, 

dass er im Freispiegel verläuft und an anderer Stelle an die städtische Kanalisation 

angeschlossen wird. Die Stadt wird die Zuleitung zum jetzigen Kanalnetz über-

nehmen. Der Baulastträger wird dafür die Unterhaltungslast für 20 Jahre über-

nehmen und diese kapitalisieren. Damit ist der Konflikt einvernehmlich gelöst.  

 

VII.  Private Einwendungen  

 

Aus Datenschutzgründen erfolgt die Benennung und Entscheidung über die Ein-

wendungen in anonymisierter Form. Da nur eine Einwendung einging und der vom 

Plan betroffene Einwender einen Beschluss zugestellt bekommt, in der er seine 

Betroffenheit identifizieren kann, wird auf eine Entschlüsselungsliste der anonymi-

sierten Einwendungen der Einwender verzichtet.   

 

Am 05.12.2013 hat ein Einwender eine Einwendung bei der Anhörungsbehörde 

eingereicht. Er richtet sich ausschließlich gegen die Art und Weise der Errichtung 

des Rettungstreppenhauses 4 “Am Blumenweg“. Gegen das Vorhaben an sich oder 

gegen die anderen Rettungstreppenhäuser hat er keine Bedenken erhoben. Der 

Einwender trägt vor, er sei Grundstückseigentümer eines Flurstückes Nr. 3077/26, 

das zumindest teilweise beschränkt oder vorübergehend beansprucht werde und 

daher sei er Enteignungsbetroffener. Außerdem werde in seine 2 Gewerbebetriebe 

eingegriffen, einen Supermarkt und ein Hotel.  

 

In der Tat sieht der eingereichte Plan vor, dass das Fl. St. Nr. 3077/26 für Zwecke 

des Baus mit 55 m² vorübergehend und für die Verankerung des Treppenhauses 

unterirdisch mit 35 m² dauernd beansprucht wird. Eine solche Inanspruchnahme 

des Grundstücks wäre jedoch nur zulässig, wenn sie unbedingt notwendig wäre, 

um den Bau zu ermöglichen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Durch Vorlage eines 

Deckblattes wurde eine Umplanung getätigt, die keine Grundstücksinanspruch-

nahme mehr vorsieht. Nach dem planfestgestellten Vorhaben ist der Einwender 

nicht mehr grundstücksbetroffen und seiner Einwendung insoweit in vollem Umfang 

stattgegeben. 
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Weiter trägt der Einwender vor, dass seine Betriebe durch dauernde oder vorüber-

gehende Verluste von Parkplätzen Nachteile erleiden müssten. Tatsächlich sieht 

die Planung vor, dass 3 Parkplätze direkt an der Einfahrt, rechte Seite (Nr. 32 bis 

34 in der Anlage zum Vertrag v. 04.12.1980) ganz auf Dauer entfallen sollen. Dafür 

wird die daran anschließende Grünfläche in Parkfläche umgewandelt, was 2 

zusätzliche Plätze ergibt. Die Zahl der insgesamt zur Verfügung stehenden Plätze 

für die Gewerbebetriebe wird also nur unwesentlich verringert. Allzumal die 

Vereinbarung v. 04.12.1980 zwar die „Zuteilung von 32 Plätzen" vorsieht, die Stadt 

Gernsbach aber insgesamt mehr Parkplätze geschaffen hat und der gesamte 

Parkplatz auch nach Beendigung der Baumaßnahme wieder mehr als die 32 

zugesagten Plätze aufweist. Außerdem hat sich zwar die Stadt Gernsbach 

gegenüber dem Einwender schuldrechtlich verpflichtet, öffentlichen Parkraum zu 

schaffen. Den Bund als Betreiber der Bundesfernstraße bindet das jedoch nicht.  

 

Für die Dauer der Baumaßnahme müssten aber für das Baufeld und die Bau-

stelleneinrichtung ca. 18 Parkplätze vorübergehend entwidmet werden. Die Plan-

feststellungsbehörde ist wie der Einwender davon überzeugt, dass das die 

Attraktivität des Supermarktes und möglicherweise auch des Hotels beeinflussen 

kann und so zu weniger Umsatz führen könnte. Es ist auch nicht auszuschließen, 

dass dadurch eine so starke Umsatzverringerung jedenfalls des Supermarktes 

eintreten könnte, dass dies existenzgefährdend wäre und dann eventuell ein ent-

eignungsrechtlicher Eingriff vorläge. Dies soll unter allen Umständen vermieden 

werden. Daher hat die Planfeststellungsbehörde den Antragsteller zu einer Plan-

änderung bewegen können. Dass nach Meinung des Einwenders schon heute zu 

wenig Parkplätze zur Verfügung stehen, spricht allerdings nicht gegen das Vor-

haben. Es bedeutet, dass der Gewerbebetrieb schon heute Wettbewerbsnachteile 

gegenüber anderen gleichgearteten Betrieben hat, was bei einer späteren ent-

eignungsrechtlichen oder schadensersatzrechtlichen Bewertung berücksichtigt 

werden müsste. Denn in Bezug auf landwirtschaftliche Betriebe wurde höchst-

richterlich entschieden, dass nur dauerhaft existenzfähige Betriebe enteignungs-

rechtlich zu entschädigen sind. Weiter hat der Einwender zu Recht vorgetragen, 

dass die Andienung mit Lieferverkehr dauerhaft gesichert sein muss. Außerdem 

dürfe der Liefer- wie Einkaufsverkehr nicht durch Baustellenfahrzeuge gestört 

werden. Durch Bauzeiten entstehende ungünstige Verhältnisse für einen Betrieb 

wie etwa einen Mangel an Parkplätzen rechtfertigen aber weder einen Abwehr-

anspruch noch einen Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 3 StrG, wie der 

VGH Baden-Württemberg in seinem Urteil v. 17.12.2004 entschieden hat (5 S 

1914/03).  
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Weiter befürchtet der Einwender, dass die Bauzeit von 11 bis 12 Monaten zu nicht 

wieder wett zu machenden Verlusten bei der Kundschaft führen kann. Um die 

bauzeitenbedingten Behinderungen so gering wie möglich zu halten, wurde in Ab-

sprache mit dem Einwender daher das Baustellenkonzept für das Rettungstrep-

penhaus „Am Blumenweg“ überarbeitet und ist Bestandteil der Akten. Es wurde 

eine Variante A und B vorgestellt. Variante A sieht vor, ohne jede Grundstücksinan-

spruchnahme des Einwenders eine 5,5 m breite Zufahrt zum Supermarkt herzu-

stellen und die Aufstellfläche für die Feuerwehr dort zu belassen, wo sie derzeit ist. 

Dabei würden allerdings mehr Parkplätze wegfallen als bei Variante B. Variante B 

sieht vor, unter Inanspruchnahme von Grundstücksteilen vor dem Hotel die Zufahrt 

auf die Aufstellfläche für die Feuerwehr zu legen. Dadurch könnten mehr Stellplätze 

erhalten werden. Diese Variante wird aber im Bauablauf nur dann gewählt werden, 

wenn der Einwender ihr schriftlich zugestimmt hat. Von daher war es nicht erforder-

lich, die Detailzeichnungen für die Zeit des Baues festzustellen. Die genaue Gestal-

tung des Baufeldes soll in Abhängigkeit von der Bauausführungsplanung erst nach 

derselben erstellt werden und den Anforderungen an einen reibungslosen und mög-

lichst zügigen Bauablauf angepasst werden. Je nach Zustimmung des Einwenders 

wird dann die eine oder die andere Variante gewählt. 

 

Im Übrigen werden die Argumente des Einwenders zurückgewiesen. Die Abstände 

zwischen den Rettungstreppenhäusern stehen nicht zur Disposition des Baulast-

trägers. Die Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln 

(RABT) des Bundesministers für Verkehr ist für den Baulastträger Bundesrepublik 

Deutschland verbindlich und nicht verhandelbar. Aus dieser ergeben sich die 

zugrunde gelegten Abstände der Rettungstreppenhäuser. Die Auswahl unter den 

Varianten ist auch nicht deshalb fehlerhaft, weil wie der Einwender meint die Eigen-

tumsbetroffenheiten nicht berücksichtigt worden seien. Es erfolgt kein Grund-

stückseingriff in sein Grundeigentum mehr. Vielmehr verlangt der Einwender, dass 

zur Vermeidung von Nachteilen für seine Gewerbebetriebe ins Grundeigentum 

anderer eingegriffen werden solle. Das von ihm favorisierte Rettungstreppenhaus 

auf der andern Seite der Straße wäre nur mit Enteignungen baubar gewesen. 

Außerdem hätte eine Grundstückszufahrt beseitigt werden müssen, für die kein 

oder kein zureichender Ersatz möglich gewesen wäre. Für die weitere Variante bei 

der ehemaligen AOK hätte sogar ein Grundstück gekauft und ein Gebäude abge-

rissen werden müssen. Es ist offensichtlich, dass diese Variante nicht vorzugs-

würdig ist.  
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VIII.  Anerkannte Naturschutzvereinigungen 
 

keine Stellungnahmen eingegangen 

 

IX.  Träger öffentlicher Belange und Kommunen 
 
1.  Stadt Gernsbach 

Die Stadt weist darauf hin, dass eventuell anfallendes Niederschlagswasser in 

Regenwasserleitungen oder Mischwasserleitungen eingeführt werden muss. 

Der Baulastträger hat das gegenüber der Stadt zugesagt. Es wird aber darauf 

hingewiesen, dass nach § 45 a Wassergesetz Baden-Württemberg auch das 

Versickern und Verrieseln als zulässige Abwasserbehandlungsmethoden zuge-

lassen sind, wenn das Gelände und der Zustand des Wassers dies erlauben. 

Die Planfeststellungsbehörde hat keinen Grund dafür gefunden, warum das auf 

die Rettungstreppenhäuser auftreffende Regenwasser bei der geringen 

Flächengröße nicht in das umliegende Erdreich oder öffentliche Verkehrs-

flächen geleitet werden kann.  

 

Die Stadt wendet sich in ihrer Stellungnahme gegen die Übertragung der 

Grünflächenpflege im Umfeld der Rettungstreppenhäuser. Es handelt sich 

jedoch um städtische Grundstücke, die im Eigentum der Stadt bleiben sollen 

und bereits heute Grünflächen sind. Nach dem Bau der Rettungstreppen-

häuser und dem Wiederherrichten der durch die Baufelder verbrauchten 

Flächen verbleibt die restliche Fläche der Grundstücke bei der Stadt Gerns-

bach. Sie muss als Grundstückseigentümerin auch weiterhin die Grundstücke 

pflegen. 

Die in Grundstück Fl. St. Nr. 3505, Gemarkung Gernsbach, liegende Abwasser-

leitung muss verlegt werden und soll danach wieder an die städtische Kanali-

sation angeschlossen werden. Es dient der Entwässerung der Häuser 

Scheuerner Str. Nr. 4 und 2a. Es wird dazu auf oben B. VI. verwiesen.  

 Außerdem will die Stadt während der Bauarbeiten die durchgängige Benutz-

barkeit des Blumenweges gewährleistet wissen. Während des Verfahrens 

wurde deutlich, dass das nicht geleistet werden kann. Die Stadt hat daher von 

der Forderung Abstand genommen und hat sich mit der Nebenbestimmung Nr. 

6 einverstanden erklärt. 
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2. Landratsamt Rastatt 

Das Landratsamt weist darauf hin, dass für den Bau eine Grundwasserhaltung 

erforderlich ist. Die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung wird durch die 

Konzentrationswirkung der Planfeststellung mit diesem Beschluss erteilt. Von 

daher war es nötig, die Auflagen und Bedingungen für eine Genehmigung in 

diesem Beschluss zu regeln. Sie wurden unter A.III übernommen. Soweit das 

Landratsamt nur auf bestehende gesetzliche Verpflichtungen oder DIN-Normen 

hingewiesen hat, die ohnehin gelten, wurden diese Hinweise nicht übernom-

men, da sie von Amts wegen einzuhalten sind. Der Baulastträger ist von dem 

Landratsamt darauf hingewiesen worden, dass im Bereich der Baumaßnahme 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen liegen, die gefördertes Wasser verun-

reinigen können. Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass keine Schadstoffe in 

Grund- oder Oberflächenwasser eingeleitet werden. 

 

3.  Deutsche Bahn AG DB Immobilien, Region Südwest 

Der Eisenbahnträger weist darauf hin, dass das im Eigentum der Deutschen 

Bahn AG befindliche Fl. St. Nr. 3505 auf Gemarkung Gernsbach teilweise 

erworben, teilweise vorübergehend oder dauernd zu beschränken ist. Hierzu 

sind Gestattungsverträge und Kaufverträge zu schließen. Außerdem weist der 

Träger zurecht darauf hin, dass eventuell in Bahnbetriebsanlagen eingegriffen 

oder diese beeinträchtigt werden. Daher war das Eisenbahnbundesamt zu 

beteiligen, die dazu mit Schreiben v. 16.10.2013 Stellung genommen haben.  

 

4.  Landeseisenbahnaufsicht 

In Bezug auf den derzeitigen Betreiber der Bahnanlage in der Nähe der 

Rettungstreppenhäuser hat die Landeseisenbahnaufsicht Stellung genommen. 

Sie hat verschiedene Anforderungen an die Umsetzung der Planung gestellt, 

die von der Planfeststellungsbehörde in Form von Auflagen übernommen 

worden sind (siehe Nebenbestimmungen 7 und 8).  

 

5. LAG Selbsthilfe Baden-Württemberg 

 Der gemeinnützige Verein hat seine Besorgnis ausgedrückt, dass Menschen 

mit Behinderung bei einem Unfall sich nicht werden retten können. Auch in 

Zukunft wird ein selbständiges ins Freie gelangen weiterhin nicht möglich sein. 

Gegenüber dem jetzigen Zustand, bei dem auf die gesamte Tunnellänge nur 

ein Rettungstreppenhaus zur Verfügung steht, wird der Zustand jedoch 

erheblich verbessert. Die nach Fertigstellung 5 vorhandenen Rettungstreppen-

häuser werden am Straßentunnel eine Fluchttür mit dahinter liegendem 
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Rückzugsraum und Treppenhaus haben, das mit Überdruck dafür sorgt, dass 

die Menschen dahinter vor Rauch und Flammen zeitweise sicher sind und dann 

von Rettungshelfern aus dem Treppenhaus geborgen werden können. Rampen 

oder Aufzüge, die im Brandfall es behinderten Menschen ermöglichte, selbst-

ständig ins Freie zu gelangen, sind aus technischen, räumlichen oder 

finanziellen Gründen nicht möglich.  

 

6. Regierungspräsidium Karlsruhe 

Ref. 33 Fischereiwesen 

hat darauf hingewiesen, dass bei der Einleitung von Abwässern, die beim Bau 

anfallen, diese keine Beeinträchtigungen der Wasserqualität der Vorfluter mit 

sich bringen dürfen. Insbesondere dürfe eine Konzentration von 0,3 mg/l Eisen 

und Mangan bei Einleitungen nicht überschritten werden. Außerdem müsse der 

Einleitungsbereich wieder in einen Zustand versetzt werden wie er vorher war. 

Die Einhaltung dieser Forderungen hat der Baulastträger zugesagt.  

 

 

X.  Träger von Ver- und Entsorgungsleitungen und an dere Ver-
 kehrsträger 
 
Folgende Träger von Ver- und Entsorgungsleitungen sind von dem Vorhaben 

betroffen: 

 

Die Deutsche Bahn AG 

hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass für das Rettungstreppenhaus 

Nr. 5 Gelände dauerhaft und vorübergehend in Anspruch genommen wird, das in 

ihrem Eigentum steht und von der AVG gepachtet worden ist. Das ist im Grunder-

werbsverzeichnis auch so ausgewiesen. Die Bahn fordert, dass das Fl. St. Nr. 3505 

nicht in Anspruch genommen wird, da sich darauf eine Park-and-Ride-Anlage 

befindet. Im Bereich des Bahngeländes musste aber wegen der rechtlich vorge-

schriebenen Abstände zwischen den einzelnen Fluchttunneln ein Rettungstreppen-

haus errichtet werden. Der Baulastträger hat das Treppenhaus aber so platziert, 

dass die Park-and-Ride-Anlage so gut wie nicht berührt wird. Es liegt entlang der 

Schwarzwaldstraße am äußersten südlichen Zwickel des Grundstücks und betrifft 

höchstens 6 der derzeit 17 Parkplätze. Das Grundstück wird nur minimal in An-

spruch genommen. In der Verlängerung befindet sich außerdem ein großes Grund-

stück der Bahn, das bei Bedarf ebenfalls zu diesem Zweck genutzt werden könnte. 

Der Hauptplatz auf der anderen Seite der Bahnstrecke wird vom Vorhaben 
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überhaupt nicht berührt. Die Abwägung zwischen dem Bedarf nach Stellplätzen für 

Pendler und dem Grundeigentum der Bahn einerseits und der Notwendigkeit der 

Errichtung eines Rettungstreppenhauses fiel daher zugunsten letzterem aus.  

 

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG)  

hat gefordert, dass sich die Beweissicherung vor Baubeginn im Bereich der Quer-

schläge auf die gesamten Gleisanlagen einschließlich Mastfundamente erstreckt. 

Der Baulastträger hat das zugesagt. Ebenso wurde zugesagt, dass bezüglich aller 

vorübergehenden oder dauerhaften Grundstücksinanspruchnahmen mit der Liegen-

schaftsabteilung der AVG als Pächterin Kontakt aufgenommen wird. Die Nachfrage, 

was das Fragezeichen im Lageplan 15.4, Blatt Nr. 1 zu bedeuten hat ergab, dass 

es sich um einen Schreibfehler handelt.  

 

EnBW Regional AG 

Die EnBW Regional AG hat mit ihrer Stellungnahme eine Reihe von Plänen ge-

schickt, auf denen Leitungen eingezeichnet sind, die beim Bau zu schützen bzw. zu 

verlegen sind. Der Baulastträger hat schriftlich zugesagt, dass eventuell zu ver-

legende Leitungen vor Baubeginn mit der EnBW besprochen werden und die Kos-

ten der Verlegung durch den Baulastträger übernommen werden. Bei den weiteren 

Planungen (Bauausführungsplanung) wird der Versorgungsträger beteiligt.  

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nach derzeitigem Planungsstand sind Leitungen der Telekom nicht zu verlegen. 

Sollten dennoch Telekommunikationsleitungen beim Bau angetroffen werden, so 

hat der Baulastträger eine Verlegung auf seine Kosten schriftlich zugesagt. Weiter 

wurde zugesagt, dass Beschädigungen vermieden werden und die Zugänglichkeit 

der Leitungen im Störungsfalle gegeben ist.  

 

Weitere Versorgungsträger haben keine Betroffenheiten mitgeteilt.  

 

 

XI.  Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend betrachtet ist das Vorhaben gerechtfertigt und erforderlich und 

trägt den Planungsleitsätzen und Planungszielen Rechnung. Bei der unter Berück-

sichtigung der Umweltverträglichkeit vorzunehmenden Abwägung zwischen den 

betroffenen privaten und öffentlichen Belangen einerseits und dem öffentlichen 
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Interesse an dem Vorhaben andererseits kommt die Planfeststellungsbehörde zu 

dem Ergebnis, dass das Vorhaben geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist. 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in 

Mannheim erhoben werden. 

 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskos-

tenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für 

Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ein-

geleitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt 

besitzen, zugelassen; soweit diese Beteiligte sind, können sie sich selbst vertreten. 

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von 

ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 

können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch 

Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer 

Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 

öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Weitere 

Vertretungsbefugnisse können sich im Einzelfall aus § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 

der Verwaltungsgerichtsordnung ergeben. 

 

Werden die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel 

nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen angegeben, kann das Gericht diese 

zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre Zulassung 

nach der freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits 

verzögern würde und die Verspätung nicht genügend entschuldigt worden ist. 

 

 

 

 

 

Dr. Kromer 



Planfeststellungsbeschluss   Az. 24-0513.2 (B462/15) 
B 462, Tunnel Gernsbach – Nachrüstung von Rettungswegen 
 

Regierungspräsidium Karlsruhe Seite 23  

 

 

 

Ausgefertigt: 

Karlsruhe, den  

 

 

Beglaubigt: 

 

 

 

 

Schwarz 

(Angestellte) 

 


